
Bundesministerium 
für Bildung und Forschung   

Änderung 
der Richtlinie des Fachprogramms „Geoforschung für Nachhaltigkeit (GEO:N)“ 

zur Förderung von Projekten zum Thema 
„Tiefengeothermie: Grundlagen für die Energiewende im Untergrund“ 

Vom 30. Januar 2024 

Die Richtlinie des Fachprogramms „Geoforschung für Nachhaltigkeit (GEO:N)“ zur Förderung von Projekten zum 
Thema „Tiefengeothermie: Grundlagen für die Energiewende im Untergrund“ vom 8. November 2023 (BAnz AT 
17.11.2023 B3) wird geändert.   

1. Die Nummer 1.3 wird wie folgt neu gefasst: 

Der Bund gewährt die Zuwendungen nach Maßgabe dieser Förderrichtlinie, der §§ 23 und 44 der Bundeshaus-
haltsordnung (BHO) und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften sowie der „Richtlinien für Zuwendungs-
anträge auf Ausgabenbasis (AZA/AZAP/AZV)“ und/oder der „Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Kostenbasis 
von Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (AZK)“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). 
Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde auf-
grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

Nach dieser Förderrichtlinie werden staatliche Beihilfen auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 1 und 2 Buch-
stabe a, b und c und Artikel 28 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) der EU-Kommission 
gewährt.1 Die Förderung erfolgt unter Beachtung der in Kapitel I AGVO festgelegten Gemeinsamen Bestimmungen, 
insbesondere unter Berücksichtigung der in Artikel 2 der Verordnung aufgeführten Begriffsbestimmungen 
(vergleiche hierzu die Anlage zu beihilferechtlichen Vorgaben für die Förderrichtlinie).   

2. Die Nummer 8 wird wie folgt neu gefasst: 

Diese Förderrichtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. Die Laufzeit dieser Förderricht-
linie ist bis zum Zeitpunkt des Auslaufens ihrer beihilferechtlichen Grundlage, der AGVO, zuzüglich einer Anpas-
sungsperiode von sechs Monaten, mithin bis zum 30. Juni 2027, befristet. Sollte die zeitliche Anwendung der AGVO 
ohne die Beihilferegelung betreffende relevante inhaltliche Veränderungen verlängert werden, verlängert sich die 
Laufzeit dieser Förderrichtlinie entsprechend, aber nicht über den 31. Dezember 2027 hinaus. Sollte die AGVO nicht 
verlängert und durch eine neue AGVO ersetzt werden oder sollten relevante inhaltliche Veränderungen der der-
zeitigen AGVO vorgenommen werden, wird eine den dann geltenden Freistellungsbestimmungen entsprechende 
Nachfolge-Förderrichtlinie bis mindestens 31. Dezember 2027 in Kraft gesetzt werden.   

3. Die beihilferechtliche Anlage wird um die Vorschriften für die Grundlagenforschung wie folgt ergänzt:   

1 Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen (Maximalbeträge)   

Die AGVO begrenzt die Gewährung staatlicher Beihilfen für wirtschaftliche Tätigkeiten in nachgenannten Bereichen 
auf folgende Maximalbeträge:   

– 55 Millionen Euro pro Unternehmen und Vorhaben für Grundlagenforschung 
(Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe i Ziffer i AGVO);   

– 35 Millionen Euro pro Unternehmen und Vorhaben für industrielle Forschung 
(Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe i Ziffer ii AGVO);   

– 25 Millionen Euro pro Unternehmen und Vorhaben für experimentelle Entwicklung 
(Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe i Ziffer iii AGVO);   

– 10 Millionen Euro pro Unternehmen und Vorhaben für Innovationsbeihilfen für KMU  
(Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe l AGVO). 

1 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1), 
geändert durch die Verordnung (EU) 2017/1084 vom 14. Juni 2017 (ABl. L 156 vom 20.6.2017, S. 1), die Verordnung (EU) 2020/972 vom 2. Juli 2020 
(ABl. L 215 vom 7.7.2020, S. 3), die Verordnung (EU) 2021/1237 vom 23. Juli 2021 (ABl. L 270 vom 29.7.2021, S. 39) und die Verordnung (EU) 
2023/1315 vom 23. Juni 2023 (ABl. L 167 vom 30.6.2023, S. 1). 
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2 Umfang/Höhe der Zuwendungen (Artikel 25 AGVO Kategorie des Forschungsvorhabens)   

Artikel 25 AGVO – Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

Der geförderte Teil des Forschungsvorhabens ist vollständig einer oder mehrerer der folgenden Kategorien zu-
zuordnen:   

– Grundlagenforschung   

– industrielle Forschung   

– experimentelle Entwicklung   

(vergleiche Artikel 25 Absatz 2 AGVO; Begrifflichkeiten gemäß Artikel 2 Nummer 84 ff. AGVO).   

3 Umfang/Höhe der Zuwendungen (Artikel 25 AGVO Beihilfeintensität pro Beihilfeempfänger)   

Die Beihilfeintensität pro Beihilfeempfänger darf folgende Sätze nicht überschreiten:   

– 100 % der beihilfefähigen Kosten für Grundlagenforschung (Artikel 25 Absatz 5 Buchstabe a AGVO);   

– 50 % der beihilfefähigen Kosten für industrielle Forschung (Artikel 25 Absatz 5 Buchstabe b AGVO);   

– 25 % der beihilfefähigen Kosten für experimentelle Entwicklung (Artikel 25 Absatz 5 Buchstabe c AGVO).   

Die Beihilfeintensitäten für industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung können im Einklang mit Artikel 25 
Absatz 6 Buchstabe a bis d auf bis zu 80 % der beihilfefähigen Kosten angehoben werden, wobei die Buchstaben b, 
c und d nicht miteinander kombiniert werden dürfen. 

Die Änderungen der Richtlinie treten am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. 

Bonn, den 30. Januar 2024 

Bundesministerium 
für Bildung und Forschung 

Im Auftrag 
Dr. W.  Junker   
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